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Mit der vorliegenden 23. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Neuenkirchen sol-
len auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes entlang des Deepener Wegs im Ortsteil Grau-
en (s. Abbildung 1) geschaffen werden. 

Für alle Bauleitpläne ist gem. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewer-
ten sind. Die aufgrund der Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschut-
zes sind gem. § 2 a in einem Umweltbericht darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen geson-
derten Teil der Begründung zum Flächennutzungsplan. 

Die Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB orientiert sich an den Anforderungen der UVP-
Richtlinie, die im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) in deutsches Recht umgesetzt 
wurde. Der vorliegende Umweltbericht folgt in seinem Aufbau der Anlage 1 des BauGB. 

 

 

Abbildung 1: Lage der 23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenkirchen (rote Linie, 
Grundkarte: Open Street Map, unmaßstäblich). 
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1.1 KURZDARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN ZIELE UND INHALTE DER 23. ÄNDE-

RUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 

Das Plangebiet besteht aus einem Bereich, der insbesondere für die Erschließung und Entwick-
lung einer Wohnbaufläche vorbereitet werden soll. Die Planzeichnung setzt außerdem eine Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung  im Osten, im Übergang zu 
einem angrenzenden Waldbereich fest. Im Nordosten des Plangebietes wird weiterhin eine Flä-
che für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft sowie im Osten daran angrenzend eine Fläche für Wald dargestellt (s. Abbildung 2). Beide 
Flächen werden im Rahmen der Umsetzung des parallel aufgestellten BP Nr. 3 aufgeforstet. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans umfasst insgesamt eine Fläche von rd. 2,3 ha und 
schließt sich im Südwesten an die Straßenverkehrsfläche des Deepener Wegs an. Im Südosten 
sowie im Nordwesten grenzen bereits mit Einzelhäusern bebaute Gebiete / landwirtschaftlich ge-
nutzte Gebäude an. Im Osten sowie auch im Westen des Plangebietes bestehen Waldflächen. 
Das Gebiet, in dem das allgemeine Wohngebiet sowie die private Grünfläche vorgesehen sind, 
befindet sich in forstwirtschaftlicher Nutzung und ist geprägt von einem geschlossenen Gehölz-
bestand. Auf den restlichen Flächen besteht eine intensiv genutzte Ackerfläche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Ausschnitt der Planzeichnung der 23. Flächennutzungsplanänderung 
der Gemeinde Neuenkirchen (Entwurfsstand 08.08.2023). 
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1.2 ÜBERBLICK ÜBER DIE FÜR DIE BAULEITPLANUNG RELEVANTEN UMWELT-

SCHUTZZIELE VON FACHGESETZEN, FACHPLÄNEN UND VERORDNUNGEN 

1.2.1 UMWELTSCHUTZZIELE GEMÄß FACHGESETZEN 

Das Ziel von Naturschutz und Landespflege besteht in der nachhaltigen Sicherung der Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes, einschließlich seiner Regenerationsfähigkeit und Nutzbarkeit der 
Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und 
Landschaft und des ihr eigenen Erholungswertes. Bei Eingriffen in Natur und Landschaft, die eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes darstellen, sind zu-
nächst die Möglichkeiten der Vermeidung bzw. Minderung auszuschöpfen, andernfalls sind die 
beeinträchtigten Funktionen auszugleichen oder zu ersetzen. Vornehmlich von Bedeutung sind 
im Zusammenhang mit Eingriffsvorhaben die in den §§ 39 ff und §§ 44 ff BNatSchG geregelten 
Belange des Artenschutzes. Seine Aufgaben liegen in dem Schutz wildlebender Tier- und Pflan-
zengemeinschaften vor menschlichen Beeinträchtigungen und Zugriffen sowie der Pflege, Ent-
wicklung und Wiederherstellung von Biotopen und Lebensräumen. 

Zudem sind die von der EU erlassenen Richtlinien, die das Ziel haben, ein kohärentes europäi-

FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete, mit der Aufgabe, den Fortbestand oder ggf. die Wieder-
herstellung eines günstigen Erhaltungszustands der natürlichen Lebensräume und wildlebenden 
Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu gewährleisten. Pläne und Projekte, 
die eines der Schutzgebiete erheblich beeinträchtigen können, müssen auf ihre Verträglichkeit 
hin überprüft werden (Art. 6 und 7 FFH-RL). Die Vorgaben der FFH-Richtlinie sind über die §§ 34 
und 36 BNatSchG in Verbindung mit § 26 NNatSchG für Deutschland bzw. für Niedersachsen in 
nationales Recht umgesetzt. 

Gemäß § 1a BauGB sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in die bau-
leitplanerische Abwägung einzustellen.  

Relevante Gesetze und Verordnungen:  

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NNatSchG) 

 Umweltschadensgesetz (USchadG)  

 Baugesetzbuch (BauGB)  

 Richtlinie 92/43/EWG, zuletzt geändert durch Richtlinie 97/43/EG (FFH-RL)  

 Richtlinie 79/409/EWG, zuletzt geändert durch Richtlinie 97/49/EG (VS-RL) 

Für alle Bauleitpläne muss gemäß § 2 Abs. 4 BauGB zudem eine Umweltprüfung durchgeführt 
werden. Das BauGB wurde infolge der europäischen SUP-Richtlinie, die für alle Pläne und Pro-
gramme eine Strategische Umweltprüfung (SUP) vorschreibt, 2004 novelliert. Mit der SUP wer-
den bereits vor dem Zulassungsverfahren für Projekte, im Rahmen der Planung die Umweltbe-
lange geprüft. Die Richtlinie wurde im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) in § 14 in 
deutsches Recht umgesetzt. 
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Relevante Gesetze und Verordnungen: 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG)  

 Baugesetzbuch (BauGB) 

Die ober- und unterirdischen Gewässer unterliegen als Lebensgrundlage für den Menschen und 
als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, als klimatischer Ausgleichsfaktor und als prägender 
Landschaftsbestandteil einem besonderen Schutz. Die Verunreinigung des Wassers oder die 
sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften ist zu vermeiden. Das Grundwasser ist 
vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen und die Grundwasserneubildung zu fördern. Es be-
steht das Gebot einer sparsamen Inanspruchnahme von Wasser sowie der Pflege und Entwick-
lung von Gewässern.  

Relevante Gesetze und Verordnungen:  

 Bundesgesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)  

 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)  

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  

 Raumordnungsgesetz (ROG) sowie Baugesetzbuch (BauGB)  

 EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

Mit Wald bestockte Flächen sind aufgrund ihrer Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die 
dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhal-
tung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild und die Erholung sowie aufgrund ihres 
wirtschaftlichen Nutzens zu erhalten. Diese Funktionen des Waldes sind bei Planungen oder 
Maßnahmen, die zu einer Inanspruchnahme von Wald führen, in angemessener Weise zu be-
rücksichtigen. Gem. § 1a BauGB ist Wald nur im notwendigen Maße für bauliche Zwecke zu be-
anspruchen. Eine Umwandlung von Wald ist zu begründen.  

Relevante Gesetze und Verordnungen:  

 Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswald-
gesetz - BWaldG)  

 Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)  

 Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Boden als wesentlicher und nicht vermehrbarer Bestandteil der natürlichen Lebensgrund-
lagen unterliegt nach Maßgabe der Bestimmungen des BauGB und des Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) einem besonderen Schutz. Mit Boden ist sparsam und schonend umzugehen, Flä-
chenversiegelungen sind auf das erforderliche Maß zu begrenzen und Bodenverdichtungen zu 
vermeiden. Die im § 2 BBodSchG benannten Bodenfunktionen sind gegenüber den an sie ge-
stellten vielfältigen Nutzungsansprüchen vorrangig zu schonen und so wenig wie möglich zu be-
einträchtigen, damit sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können.  
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Relevante Gesetze und Verordnungen:  

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Alt-
lasten (Bundesbodenschutzgesetz - BBodSchG) 

 Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG) 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  

 Raumordnungsgesetz (ROG) sowie Baugesetzbuch (BauGB)  

 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

Der Flächenschutz ist als neue Vorgabe im aktuell gültigen UVPG formuliert und in § 2 Abs. 1 
neben den weiteren Schutzgütern aufgeführt. Um der Neuinanspruchnahme von Flächen entge-
gen zu wirken, will die Bundesregierung den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 auf unter 
30 ha/Tag zu verringern (Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie  1), womit die in 
2002 getroffene Festlegung über den Flächenverbrauch nochmal verschärft wird. Im Klima-
schutzplan 20502, der die Leitplanken für ein grundsätzliches Umsteuern in Wirtschaft und Ge-
sellschaft auf dem Weg zu einem treibhausgasneutralen Deutschland vorgibt, strebt die Bundes-
regierung bis 2050 sogar das Flächenverbrauchsziel Netto-Null (Flächenkreislaufwirtschaft) an 
und greift damit eine Zielsetzung der Europäischen Kommission auf. 

Kulturdenkmale bzw. archäologische Bodenfunde sind kulturelle Zeugnisse von besonderem his-
torischem Wert. Bodenfunde, bei denen Anlass zur Annahme besteht, dass es sich um Kultur-
denkmale handelt, sind der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden.  

Relevante Gesetze und Verordnungen:  

 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) 

Nach Maßgabe des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) ist bei der weiteren 
Entwicklung des Gebietes darauf zu achten, dass der Umgang mit Abfällen den Grundsätzen der 
Nachhaltigkeit entspricht. Dazu sind die Prinzipien der Vermeidung und stofflichen Wiederver-
wertung zu beachten.  

Relevante Gesetze und Verordnungen:  

 Niedersächsisches Abfallgesetz (NAbfG)  

 Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten der Kreislaufwirtschaft, des Abfall-
rechts und des Bodenschutzrechts (ZustVO-Abfall)  

 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

  
1
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Die Energieversorgung ist regionsspezifisch so auszugestalten, dass die Möglichkeiten der Ener-
gieeinsparung, der rationellen Energieverwendung sowie der wirtschaftlichen und umweltverträg-
lichen Energiegewinnung und -verteilung ausgeschöpft werden. Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB ist 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen u. a. die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen. § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB formuliert 
weiterhin die Verantwortung der Bauleitplanung für den allgemeinen Klimaschutz. 

Mit dem niedersächsischen Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der 
Folgen des Klimawandels (Niedersächsisches Klimagesetz - NKlimaG) sollen Ziele zur Reduzie-
rung der Treibhausgasemissionen, zum Schutz und Aufbau von Kohlenstoffspeichern und Rege-
lungen für angemessene Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel geschaffen werden. 

Die Atmosphäre ist vor schädlichen Luftverunreinigungen zu schützen, dem weiteren Entstehen 
von Luftverunreinigungen ist vorzubeugen. Luft und Klima sind auch durch Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege zu schützen, dies gilt insbesondere für Flächen mit güns-
tiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung. Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll 
durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken oder der Anpassung an den Klima-
wandel dienen, Rechnung getragen werden (§ 1a Abs. 5 BauGB). Die Bevölkerung ist vor schäd-
lichem Lärm zu schützen. Dabei hat die Lärmminderung an der Quelle (aktiver Lärmschutz) 
grundsätzlich Vorrang vor anderen Lärmschutzmaßnahmen (passiver Lärmschutz). 

Relevante Gesetze und Verordnungen:  

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz - 
BImSchG)  

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  

 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)  

 Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL)  

  

 Raumordnungsgesetz (ROG) sowie Baugesetzbuch (BauGB) 

Nach § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine be-
stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umweltein-
wirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 
2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder über-
wiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbe-
sondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Ge-
sichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 
öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.  

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverord-
nungen nach § 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht 
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überschritten werden, ist bei der Abwägung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmög-
lichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen.  

Um Unfallfolgen für Mensch und Umwelt aufgrund schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen zu 
begrenzen fordert die Seveso-III-Richtlinie3 in Artikel 13 angemessene Abstände zwischen Be-
triebsbereichen und schutzbedürftigen Gebieten im Sinne der Richtlinie, mit den Mitteln der Flä-
chenausweisung bzw. Flächennutzung, sicherzustellen.  

Nach § 3 Abs. 5c BImSchG ist als angemessener Sicherheitsabstand im Sinne dieses Gesetzes 
der Abstand zwischen einem Betriebsbereich oder einer Anlage, die Betriebsbereich oder Be-
standteil eines Betriebsbereichs ist, und einem benachbarten Schutzobjekt zu sehen, der zur Be-
grenzung möglicher Auswirkungen auf dieses Schutzobjekt geboten ist. Auswirkungen können 
durch schwere Unfälle im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-
Richtlinie) hervorgerufen werden. Der angemessene Sicherheitsabstand ist anhand störfallspezi-
fischer Faktoren zu ermitteln. 

1.2.2 UMWELTSCHUTZZIELE GEMÄß FACHPLÄNEN UND VERORDNUNGEN 

1.2.2.1 RAUMORDNUNG UND BAULEITPLANUNG 

Das Landesraumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen wurde im Jahr 2022 fortgeschrie-
ben und ist in seiner geänderten Fassung am 17.09.2022 in Kraft getreten4. Mit verbindlichen 
Aussagen zu raumbedeutsamen Nutzungen (Siedlung, Verkehrswege, Rohstoffgewinnung u. a.) 
und deren Entwicklungen dient das LROP dazu, die oftmals widerstreitenden wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und ökologischen Interessen an den Raum aufeinander abzustimmen. Es 
stellt so die planerische Konzeption für eine zukunftsfähige Landesentwicklung dar. Seine Fest-
legungen sind in der nachgeordneten Regional-, Bauleit- und Fachplanung zu beachten bzw. zu 
berücksichtigen.  

Für den Planbereich im Ortsteil Grauen der Gemeinde Neuenkirchen sowie auch für Neuenkir-
chen selbst sind in der zeichnerischen Darstellung des LROP keine Angaben enthalten. 

Die Ziele und Grundsätze zur gesamträumlichen Entwicklung des Landes und seiner Teilräume, 
die Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsstruktur, der Freiraum-
strukturen und Freiraumnutzungen sowie der technischen Infrastruktur und der raumstrukturellen 
Standortpotenziale (beschreibende Darstellung) werden mit der geplanten 23. Änderung des Flä-
chennutzungsplans somit berücksichtigt. 

Das RROP des ehemaligen Landkreises Soltau-Fallingbostel (2000) hat im September 2015 
seine Rechtskraft verloren. Für Planungen im jetzigen Landkreis Heidekreis liegt derzeit das 

  
3
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RROP als Entwurf (2015) vor. Das Beteiligungsverfahren (TÖB, Öffentlichkeit) ist abgeschlossen 
und die Stellungnahmen befinden sich in Abwägung.  

Dem Entwurf des RROP Landkreis Heidekreis (2015)5 ist zu entnehmen, dass im Bereich des 
geplanten Bebauungsplanes ein Vorbehaltsgebiet für Wald ausgewiesen ist. Im Südwesten des 
Plangebietes grenzt ein Vorranggebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung west-
lich an den Deepener Weg an, das sich in seinem weiteren Verlauf mit einem Vorbehaltsgebiet 
Landwirtschaft sowie einem Vorbehaltsgebiet Erholung überschneidet.  

Das RROP stellt die Gemeinde Neuenkirchen als Grundzentrum mit Standorten zur Schwerpunk-
taufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten, von Arbeitsstätten und als Standort mit 
besonderer Entwicklungsaufgabe Tourismus dar.  

Der aktuell wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Neuenkirchen weist das Plan-
gebiet in großen Teilen als Fläche für Wald und in dem Teilbereich im Nordwesten als Fläche für 
die Landwirtschaft aus (s. Abbildung 3, links). Angrenzend an das Plangebiet finden sich im Nord-
osten weitere Flächen für die Landwirtschaft sowie im Westen und Osten weitere Flächen für 
Wald. Unmittelbar im Norden der Plangebietsgrenze befindet sich ein Dorfgebiet, die Siedlungs-
struktur der Ortsteil Grauen im Süden der Fläche für Wald sind ebenfalls als Dorfgebiet darge-
stellt. 

Im Zuge der 23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenkirchen wird der 
westliche Teil des Plangebietes als Wohnbaufläche und als Grünfläche mit der Zweck-bestim-

der östliche Teil als Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und als Fläche für 
Wald (s. Abbildung 3, rechts). 

  
5

Abbildung 3: links: Darstellung des wirksamen FNP, rechts: Darstellung der 23. Änderung des FNP. 
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Für das Plangebiet besteht derzeit kein Bebauungsplan (BP). 

Zum Bestehen von Bebauungsplänen im Umfeld des Plangebiets liegen zum aktuellen Zeitpunkt 
keine Informationen vor. Im Zuge des im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 3 

 im Bereich des Deepener Wegs als Straßenverkehrsfläche, 
daran anschließend als allgemeines Wohngebiet, als private Grünfläche mit der Zweckbestim-

Hausgarten/Brandschutzstreifen sowie im Nordosten als Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und im Osten daran 
angrenzend als Fläche für Wald festgesetzt.  

1.2.2.2 LANDSCHAFTSPLANUNG 

Der LRP des Landkreises Heidekreis (2013)6 enthält einerseits Angaben zu Bestand und Bewer-
tung von Natur und Landschaft und andererseits Leitlinien und Handlungskonzepte zu deren Ent-
wicklung. 

Der flächigen Biotopausstattung im Plangebiet wird eine mittlere Bedeutung zugewiesen, linien-
hafte Biotoptypen, die mit einer Bedeutung gekennzeichnet sind, bestehen in der unmittelbaren 
Umgebung des Plangebietes nicht. Dem Landschaftsbild im Plangebiet wird eine mittlere Bewer-
tung beigemessen. Innerhalb des Zielkonzeptes liegt das Plangebiet in einem Bereich der zur 
Sicherung und Verbesserung naturnaher Laubwälder außerhalb der Auen und sonstiger Niede-
rungen gekennzeichnet ist.  

Ein aktueller Landschaftsplan liegt für die Gemeinde Neuenkirchen nicht vor.  

1.2.3 ÜBERBLICK SCHUTZGEBIETE UND NATURSCHUTZFACHLICH WERTVOLLE BEREICHE 

Innerhalb oder unmittelbar an das Plangebiet angrenzend befinden sich keinerlei Schutzgebiete. 

Im Südosten des Plangebietes befindet sich in rd. 2 km Entfernung der Naturpark Lüneburger 
Heide und im Nordwesten das Naturschutzgebiet Veerseniederung (NSG LÜ 00299). 

Im Plangebiet sind keine weiteren wertvollen Bereiche vorhanden. 

Lediglich im Nordosten des Gebietes befinden sich in rd. 260 m Entfernung ein wertvoller Bereich 
für Brutvögel mit einer noch offenen Bewertungseinstufung sowie ein Großvogellebensraum mit 
einer landesweiter Bewertungseinstufung (rd. 500 m Entfernung).  
 

  
6



23. Änderung des  FNP (Entwurf )  

Umwel tber icht   Bestand /  Bewertung  

 

S e i t e  1 0  

 

2.1 SCHUTZGUT MENSCHEN, INSBESONDERE DIE MENSCHLICHE GESUNDHEIT 

Das Plangebiet liegt im Norden von Neuenkirchen, östlich von Hemslingen und westlich von 
Schneverdingen. Die Fläche ist nahezu vollständig mit Gehölzen bestanden und wird forstwirt-
schaftlich genutzt, im Westen an das Plangebiet angrenzend verläuft der Deepener Weg, im Nor-
den des Gebietes befindet sich ein Teilstück einer Ackerfläche innerhalb des Plangebietes. Zu-
dem grenzen im Nordwesten und Südosten grenzen locker bebaute Bereiche des Ortsteils 
Grauen unmittelbar an das Gebiet an, im Südosten besteht ein kleiner landwirtschaftlicher Be-
trieb. Westlich sowie östlich der Plangebietsgrenzen bestehen weitere Waldflächen, im Nordos-
ten und im Südwesten bestehen landwirtschaftliche Flächen.     

Fuß- und Radwege bestehen im Plangebiet nicht., auch der Deepener Weg besitzt keinen sepa-
raten Fuß- oder Radweg. Durch den Wald im Plangebiet verläuft ein Trampelpfad, der vermutlich 
von den Anwohnern aus den umliegenden Wohngebieten als Hundeausführstrecke und potenzi-
ell auch in geringem Maße zur Feierabenderholungsort genutzt wird. Weitere Erholungsinfra-
strukturelemente bestehen im Plangebiet nicht.  

Beeinträchtigungen für das Schutzgut bestehen im Plangebiet aktuell in sehr geringem Ausmaß 
durch den Verkehr auf dem Deepener Weg (Lärm, Luftschadstoffe) sowie zeitweise durch die 
Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen in der Umgebung (Geruchs- und Lärmemissio-
nen, Staubentwicklung).   

Die Wohnbebauung, die unmittelbar an zwei Seiten des Plangebietes angrenzt, ist als besonders 
schutzbedürftig i.S.d. BImSchG anzusprechen und daher von besonderer Bedeutung bzw. Emp-
findlichkeit gegenüber potenziellen Belastungen durch Lärm, etc. Den übrigen Flächen und dem 
Plangebiet selbst sind aus Schutzgutsicht eine allgemeine Bedeutung beizumessen. Für die Er-
holungsfunktion hat das Gebiet ebenfalls eine allgemeine Bedeutung, da das Waldgebiet keine 
ausgewiesenen Wege beinhaltet und für die Naherholung insgesamt wenig attraktiv ist.   

2.2 SCHUTZGUT TIERE, PFLANZEN UND DIE BIOLOGISCHE VIELFALT 

Naturräumlich ist das Plangebiet der Region 3 Stader Geest zugewiesen (von DRACHENFELS 
20107) und liegt dort im Naturraum Wümmeniederung (631) und in der naturräumlichen Einheit 
Hemslinger Geestrand (631.16) (LRP Landkreis Heidekreis 2013). 
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2.2.1 PFLANZEN UND BIOTOPTYPEN 

Für das Plangebiet fand im Februar 2022 eine Erfassung der Biotoptypen nach dem aktuell für 
Niedersachsen gültigen Kartierschlüssel von DRACHENFELS (2021)8 statt.  

Das Plangebiet wird dominiert von einem Kiefernforst (WZK), der mit rd. 1 ha etwas weniger als 
die Hälfte der Plangebietsfläche einnimmt. Im Unterstand des Waldes findet sich ein recht großer 
Bestand der Stechpalme (Ilex aquifolium). 

Auf der restlichen Fläche (rd. 1,3 ha) besteht eine landwirtschaftliche Ackernutzung (AS) sowie 
kleine landwirtschaftliche Lagerfläche (EL), mit einem einzelnen Laubbaum (HBE). 

entnehmen.  

Die Bewertung der erfassten Biotoptypen erfolgt gemäß NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAG (NST 
2013)9 und ist der Mit dem Kiefernforst (WZK) der einen großen Teil des Plangebietes einnimmt 
dominiert im Plangebiet ein Biotoptyp von geringer Bedeutung. Die Ackerflächen (AS) sind von 
sehr geringer Bedeutung.  

Im Kiefernforst wurden mehrere, teils auch recht große Exemplare der Stechpalme (Ilex aquifo-
lium) vorgefunden, die gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützt ist. Weitere be-
sonders oder streng geschützte, seltene oder gefährdete Pflanzenarten konnten zum Zeitpunkt 
der Erfassung nicht festgestellt werden  

FFH-Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten wurden im Plangebiet ebenfalls nicht vor-
gefunden.  

Tabelle 1 zu entnehmen.  

Mit dem Kiefernforst (WZK) der einen großen Teil des Plangebietes einnimmt dominiert im Plan-
gebiet ein Biotoptyp von geringer Bedeutung. Die Ackerflächen (AS) sind von sehr geringer Be-
deutung.  

Im Kiefernforst wurden mehrere, teils auch recht große Exemplare der Stechpalme (Ilex aquifo-
lium) vorgefunden, die gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützt ist. Weitere be-
sonders oder streng geschützte, seltene oder gefährdete Pflanzenarten konnten zum Zeitpunkt 
der Erfassung nicht festgestellt werden  

FFH-Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten wurden im Plangebiet ebenfalls nicht vor-
gefunden.  
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Tabelle 1: Erfasste Biotoptypen im Plangebiet, ergänzt um ihre Bewertung gem. NST (2013). 

Kürzel Bezeichnung BNatSchG 

NNatSchG 

FFH-LRT Wertfaktor 

Wälder 

WZK Kiefernforst   2 

Gebüsche und Gehölzbestände 

HBE Sonstiger Einzelbaum   E 

Acker- und Gartenbaubiotope 

AS Sandacker   1 

EL Landwirtschaftliche Lagerfläche   1 

Erläuterungen:    
BNatSchG 
NNatSchG 

Nach § 30 BNatSchG i.v.m. § 24 NNatSchG gesetzlich geschützte Biotope. 

FFH-LRT Lebensraumtypen des Anhangs I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
Wertfaktor 5 = sehr hohe Bedeutung, 4 = hohe Bedeutung, 3 = mittlere Bedeutung, 2 = geringe Be-

deutung, 1 = sehr geringe Bedeutung, 0 = weitgehend ohne Bedeutung (NST 2013) 
E = Abweichend vom NST (2013) wird für Einzelbäume keine Wertstufe festgelegt. Besei-
tigte Einzelbäume sind in entsprechender Art und Zahl zu ersetzen. 

* Gem. NST (2013) wird bei den versiegelten Flächen (X), im Gegensatz zu von Drachenfels 
(2021), keine Unterscheidung in der Nutzung getroffen. Daher werden hier zusätzlich zu 

DRACHENFELS (2021) in Klam-
mern dargestellt. 

 

2.2.2 TIERE UND TIERLEBENSRÄUME 

Faunistische Erfassungen wurden in Anbetracht der Biotopausstattung im Plangebiet bzw. sei-
nem Umfeld / räumlichen Zusammenhang zu den Artengruppen Brutvögel und Fledermäusen 
durchgeführt (ABIA 202110). Die Ergebnisse der Erfassungen werden nachfolgend zusammenfas-
send beschrieben, das untersuchte Gebiet ist dem Gutachten von ABIA (2021) in Anlage III zu 
entnehmen.   

Brutvögel 

Die Bestandserfassung der Brutvögel erfolgte in Anlehnung an SÜDBECK et al. (2005) mittels Re-
vierkartierung. Es wurden fünf Begehungen in den frühen Morgenstunden von Mitte März bis 
Anfang Juni 2021 durchgeführt. Ergänzungen zu nachtaktiven Arten wurden bei den nächtlichen 
Fledermauserfassungen vorgenommen. Außerdem wurde beim ersten Begehungstermin eine 
Horstsuche durchgeführt. 

Bei den Kartierungen konnten insgesamt 27 Vogelarten nachgewiesen werden, von denen inner-
halb des Plangebietes 14 Brutvogelarten vorkamen. Drei außerhalb des Gebietes brütende Arten 
wurden aufgrund ihres Rote-Liste Status bzw. als charakteristische Arten der Gehölze mit doku-
mentiert, zwei Arten erreichten den Status der Brutzeitfeststellung. Die restlichen acht Arten wa-
ren Nahrungsgäste oder überfolgen das Gebiet.  
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Die Artenzusammensetzung im Plangebiet besteht ausschließlich aus Gehölzbrütern, unter de-
nen sich drei in Bäumen und Gebüschen brütende Arten, sowie auch einige Höhlenbrüter befin-
den. Zwei charakteristische Arten der Kiefernwälder (Tannen- und Haubenmeise) wurden eben-
falls erfasst. Mit dem Star und dem Gartenrotschwanz wurden zwei Arten der Roten-Liste vorge-
funden, die jedoch beide außerhalb des Plangebietes brüteten. Der Grünspecht, als charakteris-
tische Art halboffener Landschaften mit altem Baumbestand, wurde mehrfach im Umfeld des Ge-
bietes beobachtet, hat seinen Reviermittelpunkt jedoch außerhalb des Gebietes. Für die Arten, 
die bei Überflügen über das Plangebiet beobachtet wurden besitzt das Gebiet keine funktionelle 
Bedeutung.  

Die Bewertung des Gebietes erfolgte gem. BRINKMANN (1998), mit an die kleinräumige Betrach-
tung im Rahmen eines BP angepassten Bewertungskriterien. Nach diesen Kriterien ist dem Plan-
gebiet eine mittlere Bedeutung für die Vögel beizumessen. Diese Bewertung basiert vor allem auf 
einem gut ausgeprägten Brutvogelspektrum der Kiefernwälder.  

Fledermäuse  

Die Erfassung von Flug- und Jagdaktivitäten der Fledermäuse erfolgte durch Verhören mittels 
Ultraschall-Detektor und optischen Kontrollen in vier Begehungen von Juni bis September 2021, 
jeweils ab Sonnenuntergang. Die aufgezeichneten Rufe wurden manuell nachbestimmt und, so-
weit möglich, Arten oder Artengruppen zugeordnet, da eine Bestimmung von Fledermausrufen 
bis zur Art nicht immer möglich ist. Aufgrund der unterschiedlich frequenten Rufe, sind Langohren 
in der Regel in akustischen Erfassungen unterrepräsentiert. 

Im Plangebiet konnten bei den Erfassungen insgesamt fünf Fledermausarten und eine Arten-
gruppe nachgewiesen werden. Das Gebiet wird regelmäßig als Nahrungshabitat von Zwerg- und 
Breitflügelfledermäusen genutzt, Jagdaktivitäten fanden sich schwerpunktmäßig entlang der 
Straße und eines kleinen Stichweges im Norden des Waldstücks sowie entlang des südlichen 
Waldrandes. Individuen der Artengruppe Myotis konnten nur mit wenigen Aktivitäten im Gebiet 
festgestellt werden. Ein Kontakt konnte dem Artenpaar Großer / Kleiner Bartfledermaus zugeord-
net werden, alle weiteren Kontakte konnten nur auf Gattungsniveau bestimmt werden. Vom Gro-
ßen Abendsegler wurden lediglich Überflüge ohne funktionelle Zusammenhänge mit dem Gebiet 
festgestellt, Rauhautfledermäuse wurden nur mit einem Einzelkontakt zur Zugzeit der Art ange-
troffen.  

Des Weiteren ergaben sich keine Flugrouten, die von der Jagdnutzung zu unterscheiden wären. 
Es wurden außerdem keine Quartiere im Plangebiet nachgewiesen, was eine zeitweise Nutzung 
des Gebietes von wenigen Tieren als Tages- / Zwischenquartier jedoch nicht vollständig aus-
schließt.   

Die Bewertung des Gebietes erfolgte gem. BRINKMANN (1998), mit an die kleinräumige Betrach-
tung im Rahmen eines BP angepassten Bewertungskriterien. Nach diesen Kriterien ist dem Plan-
gebiet eine hohe Bedeutung für die Fledermäuse beizumessen. Die Bewertung basiert insbeson-
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dere auf der hohen Bedeutung des Gebietes als Jagdgebiet von Zwerg- und Breitflügelfleder-
mäusen.  

2.2.3 SCHUTZGEBIETE, BIOTOPVERBUND UND BIOLOGISCHE VIELFALT 

Innerhalb oder unmittelbar an das Plangebiet angrenzend befinden sich keine Natura 2000- oder 
Naturschutzgebiete.  

Im Südosten des Plangebietes befindet sich in rd. 2 km Entfernung der Naturpark Lüneburger 
Heide und im Nordwesten das Naturschutzgebiet Veerseniederung (NSG LÜ 00299). 

Im Plangebiet bestehen, laut LRP des Landkreises Heidekreis (2013), keine Gebiete mit beson-
derer Bedeutung für flächen- oder linienhafte Biotoptypen. Kleinräumig ist dem Gehölzbestand 
im Plangebiet eine Bedeutung für den Biotopverbund zwischen den Waldgebieten nordöstlich 
und südwestlich des Plangebietes beizumessen.  

2.2.4 WALDFLÄCHEN I.S.D. WALDRECHTS 

Im Großteil des Plangebietes bestehen Waldflächen im Sinne des § 2 NWaldLG. Zur waldrecht-
lichen Beurteilung des Bestandes erfolgte daher im März 2021 eine Bestandsaufnahme und  
-bewertung der Waldflächen hinsichtlich ihrer Waldfunktionen (Nutz-, Schutz-, und Erholungs-
funktion) gem. den Ausführungsbestimmungen zum NWaldLG, RdErl. d. ML v. 15.11.2016 durch 
den Privat-Forstoberrat RUDOLF FRHR. V. ULMENSTEIN11.  

Die Wertigkeit des Waldbestandes, der sich überwiegend aus älteren Kiefern zusammensetzt, 
wurde demnach mit einer 2,0 ermittelt, was einen Kompensationsfaktor von 1,3 bedingt. Die de-
taillierte Beschreibung der Waldflächen und Herleitung der Wertigkeiten ist dem Waldgutachten 
(s. Anlage II) zu entnehmen  

2.3 SCHUTZGUT BODEN 

Das Plangebiet liegt in der Bodengroßlandschaft Geestplatten und Endmoränen in der Bodenre-
gion Geest. Als Bodenlandschaft sind in der Bodenkarte Niedersachsen 1: 50.000 (BK 50) fluvi-
atile glazifluviatile Ablagerungen angegeben. Als Bodentyp besteht fast im gesamten Plangebiet 
und der unmittelbaren Umgebung ein Mittlerer Podsol. Lediglich in der nordöstlichsten Ecke der 
Fläche für Wald ragt ein sehr tiefer Podsol-Regosol in das Plangebiet hinein. (LBEG 2023)12 

Die Böden im Plangebiet sind zum Großteil durch eine forst- oder landwirtschaftliche Nutzung 
geprägt. Im Nordosten des Plangebietes befindet sich eine Ackerfläche innerhalb des Plangebie-
tes. In diesen Bereichen ist somit noch von einer weitestgehend natürlichen Bodenschichtung 
auszugehen, die oberen Bodenschichten sind jedoch durch die forst- / landwirtschaftliche Nut-
zung anthropogen verändert. Im Bereich des Deepener Wegs besteht eine Versiegelung des Bo-
dens, der dadurch seine Funktionen für die Umwelt vollständig verloren hat. Die unversiegelten 
Böden im Plangebiet erfüllen hingegen noch ihre Funktionen des Bodenluft- und Bodenwasser-
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haushaltes. Sie leisten im Rahmen ihrer physikalischen Standortmöglichkeiten einen Beitrag z.B. 
zur Versickerung von Niederschlagswasser, als Standorte für die Vegetation sowie als Lebens-
raum für die Fauna. Besondere bzw. extreme abiotische Standortfaktoren wie Nässe, Nährstoff-
armut, Rohboden o.ä. sind nicht gegeben. 

Hinweise auf Altlasten / Altablagerungen liegen für das Plangebiet derzeit nicht vor (LBEG 
202213). 

Die Bedeutung von Böden ergibt sich u.a. aus ihren Standorteigenschaften, ihrer Verbreitung, 
Natürlichkeit sowie ihrer natur- und kulturhistorischen Bedeutung. Für die Böden im Plangebiet 
ist insgesamt von einer anthropogenen Veränderung der oberen Bodenschichtung auszugehen. 
Trotz der teilweise intensiven land- und forstwirtschaftlichen Nutzung sind die Bodenfunktionen 
im Plangebiet jedoch als weitestgehend intakt zu bewerten. In den versiegelten Bereichen (Dee-
pener Weg) sind keine natürlichen Bodenfunktionen mehr vorhanden. 

Suchräume für besonders schutzwürdige Böden (Böden mit besonderen Standorteigenschaften, 
naturnahe Böden, seltene Böden, Böden mit kulturhistorischer, naturhistorischer oder geowis-
senschaftlicher Bedeutung oder hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit) sind im Plangebiet nicht 
vorhanden14. 

Eine besondere Wertigkeit als Agrarstandort weist das Plangebiet aufgrund einer geringen 
(Ackerfläche im Nordosten des Gebietes) bis großflächig mittleren natürlichen Bodenfruchtbarkeit 
(Ertragspotenzial) ebenfalls nicht auf (LBEG 202315). Die standortabhängige Verdichtungsemp-
findlichkeit der Böden ist mit sehr gering angegeben (LBEG 202316). Die Empfindlichkeit gegen-
über Bodenversiegelung oder Entnahme ist als hoch einzustufen, da sämtliche Bodenfunktionen 
verloren gehen.  

Für die Böden im Plangebiet ist insgesamt eine allgemeine Bedeutung festzustellen. Es liegt 
keine über den allgemeinen Schutzbedarf hinausgehende Wertigkeit vor. 

2.4 SCHUTZGUT FLÄCHE 

-Rechts als eigenständiges Schutz-

Dabei handelt es sich laut UVP-GESELLSCHAFT (2016: 224)17 weniger um ein Schutzgut als viel-
mehr um einen Umweltindikator, der die Inanspruchnahme von bisher in der Regel nicht versie-
gelter Bodenoberfläche - unabhängig von der Landnutzung oder der Qualität des Oberbodens - 
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ausdrückt. Der Indikator Flächeninanspruchnahme zählt in Deutschland schon seit längerer Zeit 
zu den Indikatoren der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zusammenhang mit 
dem Schutzgut Boden ist also gleichwohl gegeben. 

Das Plangebiet umfasst insgesamt eine Größe von rd. 2,3 ha. Es entspricht somit ca. 0,02 % des 
Gemeindegebietes von Neuenkirchen, das gemäß der GEMEINDE NEUENKIRCHEN (202218) mit ei-
ner Fläche von rd. 97 km² angegeben ist. 

Der Planbereich ist derzeit durch anthropogene Nutzungen insbesondere in Form eines Kiefern-
forstes (rd. 1 ha) und einer landwirtschaftlichen Ackerfläche (rd.1,2 ha) geprägt. 

tigkeitsstrategie  r 2030 
auf unter 30 ha/Tag zu verringern. 

Die Niedersächsische Landesregierung hat sich im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie für Nie-
dersachsen (2017) das Ziel gesetzt, den Flächenverbrauch pro Tag bis zum Jahr 2030 auf max-
imal 4 Hektar zu begrenzen19. Gemäß LBEG (201720) liegt der Flächenverbrauch in Niedersach-
sen derzeit (Stand 2015) bei ca. 9,5 ha pro Tag, wobei vorrangig (hochwertige) landwirtschaftliche 
Böden bebaut werden. 

Als unbebaute Fläche mit großflächiger forstwirtschaftlicher Nutzung kommt somit dem Plange-
biet eine generelle Bedeutung für das Schutzgut zu. Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Ferner sollen landwirtschaftlich genutzte 
Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden und die Innenentwicklung Vorrang vor 
der Außenentwicklung haben.  

2.5 SCHUTZGUT WASSER 

2.5.1 OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

Im Plangebiet und in der weiteren Umgebung sind weder Still- noch Fließgewässer vorhanden. 

Aufgrund des Fehlens von Oberflächengewässern im Plangebiet und der Umgebung ist dem 
Schutzgebiet keine besondere Bedeutung für das Teilschutzgut beizumessen.  
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2.5.2 GRUNDWASSER 

21. Als 
Grundwasserleitertyp sind im NIBIS-Kartenserver für den Planbereich Porengrundwasserleiter 
angegeben, in denen sich das Grundwasser gut bewegen kann, relativ gleichmäßig verteilt ist 
und eine deutlich ausgeprägte Grundwasseroberfläche ausbildet22.  

Das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung ist im gesamten Plangebiet als gering einge-
stuft23.  

In der Hydrogeologischen Karte von Niedersachsen 1:200.000 (HK 200) ist die Lage der Grund-
wasseroberfläche im Plangebiet zwischen > 45 bis 50 m NHN verzeichnet24. Im Hinblick auf die 
im digitalen Geländemodell 1:5.000 angegebenen Geländehöhen (49,5 bis 51,4 m NN25) beste-
hen im Plangebiet somit theoretische Grundwasserflurabstände zwischen 0,5 m (minimal) und 
6,4 m (maximal).  

Die durchschnittliche jährliche Grundwasserneubildung variiert im Plangebiet zwischen >250
400 mm/a, wobei im Nordosten eine etwas höhere Neubildung verzeichnet ist26. 

Für das Teilschutzgut Grundwasser ist insgesamt eine allgemeine Bedeutung festzustellen. Die 
mengenmäßige Grundwasserneubildung liegt in der unteren Hälfte der Messskala und ist daher 
als mittel einzustufen. Für den Porengrundwasserleiter ist gem. NIBIS eine hohe Durchlässigkeit 
der oberflächennahen Gesteine angegeben27. 

Die natürlichen Versickerungsprozesse können im Plangebiet noch weitestgehend ungehindert 
stattfinden, Einschränkungen bestehen im Bereich der Straßenverkehrsfläche des Deepener 
Wegs.  
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2.6 SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 

Der Planbereich liegt im Randbereich der klimaökolog - 
die durch einen relativ hohen Luftaustausch und einen mäßigen Einfluss des Reliefs auf die lo-
kalen Klimafunktionen gekennzeichnet ist. Die Ausbildung von klimaökologisch relevanten, land-
schaftsgebundenen Strömungssystemen erhält in dieser Region eine zunehmende Bedeutung. 
Charakteristisch sind z.T. weiträumige Entstehungs- und Einzugsgebiete der Kalt- und Frischluft. 
Bioklimatische und lufthygienische Belastungssituationen entstehen hier hauptsächlich im Be-
reich größerer Siedlungsräume und bedeutender Emittenten wie z.B. Hauptverkehrsstraßen (MO-

SIMANN et al. 199928). 

Die Jahresniederschläge liegen im Plangebiet bei durchschnittlich 784 mm, wobei in den Som-
mermonaten im Mittel etwas mehr Niederschlag (417 mm) fällt als in den Wintermonaten 
(369 mm)29. Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur liegt bei 9,6 Grad Celsius30. Die jährli-
che klimatische Wasserbilanz ist mit rd. 177 mm als hoher Überschuss angegeben31. 

Im Plangebiet selbst besteht aufgrund des geschlossenen Waldbestandes derzeit ein Waldinnen-
klima, das auch von den umliegenden weitläufigen Waldflächen mit bedingt wird. Insgesamt be-
steht in der Umgebung des Planbereiches ein Offenlandklima. Das Zentrum der kleinen Ortschaft 
Grauen befindet sich in einiger Entfernung und weist eine starke Durchgrünung auf. In der Um-
gebung befinden sich großflächige Acker- und Grünlandbereiche sowie miteinander verbundene 
Waldflächen. 

Der geschlossene Waldbestand im Plangebiet trägt zur allgemeinen Frisch- und Kaltluftentste-
hung bei. Das Gelände im Plangebiet ist flach ausgebildet und hat nur geringe Höhenunter-
schiede. Im Umfeld befinden sich keine größeren Erhebungen oder Senken. Beeinträchtigungen 
für das Lokalklima und die Lufthygiene können im Plangebiet in sehr geringem Maße durch Emis-
sionen und Wärmeabstrahlung des Deepener Weges entstehen, sowie temporär aus dem land-
wirtschaftlichen Betrieb im Norden des Plangebietes, infolge von Staubentwicklung und Ge-
ruchsimmissionen. 

Aufgrund der Lage am Ortsrand im Übergang zur Offenlandschaft sowie der umliegenden Struk-
turen und Nutzungen wird für den Planbereich und sein Umfeld von hinreichend guter Luftqualität 
ausgegangen. Ein negativer Einfluss auf die Luftqualität kann im Plangebiet in sehr geringem 
Maße vom Deepener Weg ausgehen. Die Waldgebiete innerhalb des Plangebietes und in der 
unmittelbaren Umgebung Richtung Osten und Westen üben einen positiven Einfluss auf das 
Klima aus. Für die sich im Plangebiet befindlichen Freiflächen ist deshalb eine besondere 
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Funktion für das Lokalklima festzustellen, die jedoch erst im Zusammenhang mit den umliegen-
den Flächen wirksam wird.  

2.7 SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Das Plangebiet befindet sich im Norden der Ortschaft Grauen zwischen zwei bereits mit Einzel-
hausbebauung bestandenen Flächen. Das Gebiet ist fast vollständig mit einem Kiefernforst be-
standen, der sich in nordöstliche und westliche Richtung weiter erstreckt und insbesondere im 
Nordwesten in einer großen Waldfläche mündet. In einem kleinen Teilbereich im Norden des 
Plangebiets besteht außerdem eine landwirtschaftliche Nutzung, im Westen verläuft der Deepe-
ner Weg innerhalb des Gebietes.  

Die Landschaft im Plangebiet wird von der forstwirtschaftlichen Nutzung geprägt. Dementspre-
chend besteht aus dem Großteil des Plangebietes keine freie Sicht in die Umgebung, lediglich 
von dem kleinen Teilbereich der Ackerfläche im Norden des Plangebietes besteht eine Sichtbe-
ziehung nach Osten, die nach einigen 100 m an einem Waldbereich endet. Von hier aus sind 
auch die großzügigen Hausgärten angrenzend an die benachbarte Bebauung wahrnehmbar.  

Der Deepener Weg ist aus dem Plangebiet heraus nur in geringem Ausmaß akustisch wahrnehm-
bar, der dichte Gehölzbestand schirmt die Straße stark ab. 

Die Bewertung des Landschaftsbildes orientiert sich an den Darstellungen des Landkreises Hei-
dekreis. Demnach wird dem Plangebiet eine mittlere Bewertung der Landschaftsbildeinheiten zu-
gewiesen.  

Beeinträchtigungen für das Landschaftserleben bestehen im Plangebiet kaum. In geringem Maße 
kann der Verkehr auf dem Deepener Weg, der als wenig frequent eingeschätzt wird, als eine 
Einschränkung der Aufenthaltsqualität wahrgenommen werden. Unverstellte Blickbeziehungen 
bestehen aufgrund des geschlossenen Waldbestandes nur aus einem kleinen Teilbereich im Nor-
den des Plangebietes, hauptsächlich nach Osten.  

2.8 SCHUTZGUT KULTURELLES ERBE UND SONSTIGE SACHGÜTER 

Kultur- und sonstige Sachgüter umfassen Zeugnisse menschlichen Handelns von ideeller, geis-
tiger und materieller Natur, die für die Geschichte des Menschen bedeutsam sind oder waren. 
Unter dem Schutzgut sind insbesondere Kultur-, Bau- und Bodendenkmale, historische Kultur-
landschaften und Landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart zu fassen.  

Nach derzeitigem Wissensstand liegen keine Erkenntnisse über Baudenkmale oder archäologi-
sche Denkmale oder Fundstellen vor. 

Es bestehen derzeit keine Hinweise auf ein Vorkommen archäologischer Fundstellen Daher ist 
für das Schutzgut nach derzeitigem Kenntnisstand keine besondere Bedeutung festzustellen.  
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2.9 WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN SCHUTZGÜTERN 

Die nachfolgende Tabelle 2 stellt exemplarisch die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgü-
tern dar. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den ökologischen Wirkzusammenhängen. Das Schutz-
gut Fläche ist demgegenüber vorrangig quantitativ auf die wirtschaftliche Verfügbarkeit von Flä-
chen für die Landwirtschaft ausgerichtet und deshalb gesondert von den qualitativen Betrachtun-
gen der Schutzgüter und ihrer Wechselwirkungen zu sehen. 
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Tabelle 2: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

 

Menschen, 
menschliche 
Gesundheit 

Pflanzen / Tiere / 
biologische Vielfalt 

Boden Fläche Wasser Klima/Luft Landschaft 
Kulturelles 

Erbe 

Menschen, 
menschliche 
Gesundheit 

 

Wertvoller Be-
standteil des Le-

bensumfeldes, als 
natürlich und 

schön  
wahrgenommen 

Ertragsfähigkeit; 
Schadstoffbelas-

tung wirkt auf 
menschl.  

Gesundheit 

Grundlage für 
anthropogene 
Nutzung (Pro-
duktionsstätte) 

Trinkwasser, 
Über-

schwem-
mungen 

Luftqualität, 
immissions-
ökologische 
Austausch-
funktionen 

Erholungs-
raum, kultur-

historische Be-
deutung,  
Heimat 

Informations-
gut kulturhisto-
risches Erbe 

Pflanzen/ 
Tiere/ 

biologische 
Vielfalt 

Mensch als 
eingreifender 
Faktor (beein-
trächtigend / 
regulierend / 
konservato-

risch) 

 
Lebensraum-

stätte 
Lebensraum-

stätte 
Lebens-

grundlage 

Luftqualität, 
klimatische 

Prozesse als 
Einflussgröße 

auf den  
Lebensraum 

Natürlicher  
Lebensraum 

 

Boden 

Einfluss auf Bo-
dengefüge / -che-
mie / -entstehung,  

Erosionsschutz 

  

Einfluss auf 
Bodenwas-
serhaushalt, 
Eintrag von 
Schadstof-

fen, Erosion 

Erosion   

Fläche 
Einfluss auf Aus-

stattung und 
Nutzung 

Grundlage für 
Art der Nutzung 

   
Einfluss auf 

Nutzung 
 

Wasser 
Einfluss auf Ge-

wässergüte / 
-chemie 

Wasserspeicher 
und -filter,  

Versickerung 
     

Klima/Luft 
Temperatur, Luft-

reinhaltung /  
Luftverunreinigung 

Adsorption von 
Luftschadstoffen 

durch den 
Boden 

   

Bioklimatische 
und  

lufthygienische 
Einflüsse 

 

Landschaft 

Beitrag zur Vielfalt 
und ökologischen 

Funktion des  
Naturhaushaltes 

 
Landschafts-

erleben 

Beitrag zum 
Landschafts-

bild 

Landschafts-
erleben 

 
Beitrag zum 
Landschafts-

bild 

Kulturelles 
Erbe 

 Archivfunktion 
Träger von 
Sach- und  

Kulturgütern 
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3.1 PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI NICHT-
DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Im Fall der Nicht-Durchführung der Planung ist davon auszugehen, dass sich für das Plangebiet 
keine wesentlichen Änderungen der derzeitigen Nutzung ergeben. Der in Kapitel 2 beschriebene 
Umweltzustand bliebe bestehen. 

3.2 PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI DURCH-

FÜHRUNG DER PLANUNG 

Mit der 23. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Neuenkirchen wird die Fläche im 
Geltungsbereich für die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes vorbereitet.  

Im Zuge der Planänderung wird das Plangebiet, das bisher als Fläche für Wald und als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen ist, als Wohnbaufläche und als Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Obstwiese dargestellt.  

Die nachfolgende Tabelle 3 gibt eine Übersicht über die zukünftigen Flächennutzungen, ergänzt 
um ihre Flächenanteile.  

Tabelle 3: Übersicht über die zukünftigen Flächenausweisungen im Planbereich. 

Flächenausweisungen  Umfang 
Wohnbaufläche ca. 0,68 ha 

Grünfläche, Zweckbestimmung  ca. 0,39 ha 

Fläche für Wald ca. 0,63 ha 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

ca. 0,54 ha 

Gesamt: ca. 2,3 ha  

Aus der Umsetzung der Plandarstellungen können sich Veränderungen des Umweltzustandes, 
d.h. Folgewirkungen für die im Planungsraum bestehenden Umweltschutzgüter ergeben. Dies 
hätte auch Auswirkungen auf die im Rahmen der Bauleitplanung abzuarbeitende Eingriffsrege-
lung gemäß §§ 13-15 BNatSchG sowie die Belange des Besonderen Artenschutzes gem. § 44, 
45 BNatSchG und des § 8 NWaldLG.   

Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.   

Der vorliegende Umweltbericht stellt die umweltrelevanten Folgewirkungen auf Ebene der Flä-
chennutzungsplanung im Überblick dar. Es wird bewertet, ob bei Realisierung der Planung po-
tenziell erhebliche Umweltbeeinträchtigungen zu erwarten sind und ob in Folge dessen ein na-
turschutzrechtlicher sowie ggf. auch artenschutzrechtlicher oder waldrechtlicher Kompensations-
bedarf zu erwarten sein wird oder nicht.   

Insbesondere in Bezug auf artenschutzrechtlich geschützte und sonstige naturschutzfachlich be-
deutsame Arten erfolgt eine Bewertung vorhandener Bestände und eine Einschätzung dazu, ob 
und auf welche Weise artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG voraus-
sichtlich zu vermeiden sind.   
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Für das Plangebiet der vorliegenden 23. FNP Änderung wird im Parallelverfahren der Bebau-
ungsplan 
planes werden bei der Aufstellung des genannten Bebauungsplanes die zu erwartenden Umwelt-
auswirkungen anhand der konkreteren Festsetzungen differenzierter betrachtet. Auf der Ebene 
des Bebauungsplanes werden u.a. in Bezug auf erforderliche Vermeidungs- und Kompensations-
maßnahmen rechtsverbindliche Regelungen getroffen. 

3.2.1 SCHUTZGUT MENSCHEN, INSBESONDERE DIE MENSCHLICHE GESUNDHEIT 

Nachteilige Auswirkungen auf die schutzbedürftigen Nutzungen, die an zwei Seiten an das Plan-
gebiet angrenzen, können sich durch die Umsetzung der Planung infolge der Erhöhung der Lärm-
belastung bei einer Verkehrszunahme auf dem Deepener Weg ergeben. Diese Verkehrserhö-
hung wird jedoch als gering eingeschätzt. Die vergleichsweise kleinflächige Bebauung in dem rd. 
7.000 m² großen Wohngebiet wird voraussichtlich nicht zu einem signifikanten Anstieg des Ver-
kehrs auf den angrenzenden Straßen führen. Von dem geplanten Wohngebiet selbst gehen zu-
künftig ebenfalls keine Lärmemissionen aus, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 
Wohngebäude in der Umgebung führen.  

Eine Beeinträchtigung der Erholungsfunktion ist durch den Verlust der Waldfläche in geringem 
Maße zu erwarten. Durch den Bestand führen kleinere Wegeverbindungen, die von den Anwoh-
nenden zur Feierabenderholung genutzt werden können. In der unmittelbaren Umgebung des 
Plangebiets befinden sich jedoch ausreichend weitere (Wald-) Flächen, die sich zur Erholungs-
nutzung eignen.  

3.2.2 SCHUTZGUT TIERE, PFLANZEN UND DIE BIOLOGISCHE VIELFALT 

landwirtschaftliche Fläche sowie Straßenbegleitgrün überplant. In einem 25 m breiten Randbe-
reich wird zukünftig auf einer privaten Grünfläche eine Hausgartenfläche mit integriertem Brand-
schutzstreifen entstehen. Für die nach BNatSchG § 7 Abs. 2 besonders geschützte Stechpalme 
(Ilex aquifolium) gehen durch die vollständige Überbauung Standorte verloren. Die Möglichkeit 
einer Umsiedlung des Vorkommens vor Beginn der Rodungsmaßnahmen auf die vorgesehene 
Aufforstungsfläche unmittelbar im Nordosten des Plangebietes, ist zu überprüfen.  

In den Bereichen, die als allgemeine Wohngebiete sowie als private Grünfläche ausgewiesen 
werden führt die Inanspruchnahme der Flächen zu einer vollständigen Entfernung der Vegetation 
und, in Teilen, des Oberbodens. Dies führt neben dem Biotopverlust auch zu einer direkten Zer-
störung des ursprünglichen Lebensraumes von Tierarten. Relevante Betroffenheiten ergeben 
sich im Plangebiet insbesondere infolge von direkten Brutplatzverlusten für mehrere ungefähr-
dete Vogelarten (insg. 14 Revierverluste). 

Für die Vogelarten können weiterhin Beeinträchtigungen (Einschränkung der Habitateignung) in-
folge von visuellen und akustischen Störwirkungen sowie durch Kulisseneffekte entstehen, zum 
einen während der Bauzeit sowie zum anderen nach Fertigstellung des Wohngebietes durch eine 
erhöhte Anzahl an Spaziergängern u.a. mit Hunden.  

Das Waldgebiet im Geltungsbereich wird regelmäßig als Nahrungshabitat von Zwerg- und Breit-
flügelfledermäusen genutzt, auch Jagdaktivitäten mehrerer Arten konnten entlang des Deepener 
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Wegs, eines kleinen Stichwegs durch den Wald und am südlichen Waldrand festgestellt werden. 
Durch die Umsetzung der Planung verliert das Gebiet seine Funktion als Nahrungshabitat für 
Fledermäuse weitestgehend. Durch die Festsetzung von Wald im Nordosten des Gebietes ent-
steht jedoch zukünftig ein neuer Waldrand, der den Fledermäusen als Jagdstruktur dienen kann. 
Zur sicheren Gewährleistung der Habitatfunktion sind die Gehölzstrukturen möglichst von Be-
leuchtung freizuhalten. Flugrouten oder Quartiere wurden im Plangebiet nicht festgestellt. 

Für den Biotopverbund besitzen die Flächen im Plangebiet nur eine untergeordnete Bedeutung 
(vgl. Kapitel 1.2.3 und 2.2.3), sodass infolge der Planung nicht von Zerschneidungswirkungen mit 
erheblichen negativen Auswirkungen für die Fauna auszugehen ist. 

Im Zuge der Umsetzung des Vorhabens entstehen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen erheb-
liche Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung (§ 13 BNatSchG).  

3.2.2.1 BESONDERER ARTENSCHUTZ (§§ 44, 45 BNATSCHG) 

Eine konkrete Auseinandersetzung mit den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gem. 
§§ 44 und 45 BNatSchG erfolgt auf der nachgelagerten Ebene des im Parallelverfahren aufzu-

nden Flä-
chennutzungsplans festgestellte Beeinträchtigung von mehreren weit verbreiteten, ungefährde-
ten Vogelarten lässt sich durch eine Vermeidungsmaßnahme zur Beschränkung der Bauzeit wäh-
rend der Brut- und Setzzeiten lösen. Diese dient auch der Vermeidung von Beeinträchtigungen 
potenzieller Zwischen- oder Tagessquartiere von Fledermäusen. Mit dem Verlust des Waldes 
geht ein Verlust von Habitatstrukturen einher, durch den für die betroffenen Arten jedoch kein 
artenschutzrechtlicher Konflikt zu erwarten ist. Es handelt sich bei den nachgewiesenen Brutvö-
geln um Arten, die sich jedes Jahr einen neuen Brutplatz suchen und die keine speziellen An-
sprüche an ihr Bruthabitat stellen. Im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes bestehen weitere 
großflächige Waldflächen, die Habitatstrukturen für die Arten zur Verfügung stellen. Durch die 
Festsetzung von Flächen für Wald im Nordosten des Plangebietes entstehen zukünftig neue Ha-
bitatstrukturen für die Arten im Eingriffsgebiet und es wird weiterhin eine neue Randstruktur ge-
schaffen, die von den Fledermäusen zur Jagd genutzt werden kann. 

Potenzielle artenschutzrechtliche Konflikte bzw. das Eintreten von artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG lassen sich somit voraussichtlich durch vorgezo-
gene Vermeidungsmaßnahmen vermeiden. Die artenschutzrechtlichen Anforderungen gem. 
§§ 44 und 45 BNatSchG sind in der weiteren Planung zu berücksichtigen (s. Umweltbericht zum 

 

Durch die Umsetzung der Planung werden die im Geltungsbereich der 23. Änderung des FNP 
liegenden Waldflächen i.S.d. NWaldLG in eine andere Nutzungsart überführt (Wohnbaufläche, 
Grünfläche, Flächenumfang von ca. 9.800 m²). Die planbedingte Nutzungsänderung stellt formal 
erst auf Ebene des Bebauungsplanes eine Waldumwandlung nach § 8 NWaldLG dar und bedarf 
somit auf der nachfolgenden Planungsebene einer waldrechtlichen Kompensation (s. Kap. 4).  

3.2.3 SCHUTZGUT BODEN 

Infolge der Umsetzung des Vorhabens sind durch Überbauung und Versiegelung von Bodenflä-
che und damit einhergehend dem partiellen bzw. vollständigen Verlust der Bodenfunktionen 
(Speicher-, Regelungs- und Filterfunktion sowie Funktion als biotischer Lebensraum) erhebliche 
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nachteilige Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung zu erwarten. Davon betroffen sind 
Böden von allgemeiner Bedeutung. 

3.2.4 SCHUTZGUT FLÄCHE 

Mit der 23. Änderung des FNP erfolgt eine Ausdehnung der Siedlungsbebauung in dem Sinne, 
dass bisher unbebaute Flächen für die Entstehung neuer Wohnbauflächen in Anspruch genom-
men werden. Es werden die planerischen Voraussetzungen für die Entstehung eines neuen Bau-
gebietes mit flächenrelevanten Folgewirkungen wie Versiegelung und Nutzungsumwandelung in 
bislang unbeplanter Offenlandschaft geschaffen. 

Von dieser planerischen Nutzungsumwandlung sind insgesamt ca. 2,3 ha betroffen, von denen 
rd. 0,68 ha auf die Ausweisung als Wohnbaufläche, rd. 0,39 ha auf eine private Grünfläche und 
rd. 1,2 ha auf eine Fläche für Wald entfallen. Bezogen auf das Minimierungsziel von 4 ha/Tag der 
niedersächsischen Landesregierung bis zum Jahr 2030 (vgl. Kap. 2.4) entspricht die genannte 
Flächenneuinanspruchnahme durch die Planausweisung (Betrachtung von Wohngebiet und Stra-
ßenverkehrsfläche), hochgerechnet auf ein Jahr, rd. 0,06 % des angestrebten jährlichen Flächen-
verbrauchs in Niedersachsen. 

3.2.5 SCHUTZGUT WASSER 

3.2.5.1 OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

Für das Teilschutzgut Oberflächengewässer ist durch die vorliegende Planung aufgrund des Feh-
lens jeglicher Still- oder Fließgewässer in der Umgebung des Gebietes keine erhebliche Beein-
trächtigung zu erwarten.  

3.2.5.2 GRUNDWASSER 

Die Neuversieglung von Flächen kann zu einer Reduzierung der Oberflächenversickerung und 
somit zu einer Verringerung der örtlichen Grundwasserneubildungsrate führen.  

ein 
Drittel der Fläche des Plangebietes als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen und in Teilen ver-
siegelt. Die private Grünfläche sowie die Fläche für Wald stehen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser weiterhin zur Verfügung und verursachen somit in diesem Bereich keine Belas-
tung des Grundwassers.  

Im Plangebiet besteht gem. NIBIS-Kartenserver ein geringes Schutzpotenzial der Grundwasser-
überdeckung32, sodass erhebliche Beeinträchtigungen für die Grundwasserbeschaffenheit durch 
Schadstoffeinträge nicht vollständig ausgeschlossen werden können.  

Die Oberflächenentwässerung im Bereich des allgemeinen Wohngebietes ist auf den privaten 
Grundstücken durch geeignete sonstige oder bauliche Maßnahmen vorgesehen. Das Nieder-
schlagswasser wird demzufolge auf den jeweiligen Grundstücken zurückgehalten und zur 

  
32
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Versickerung gebracht. Erhebliche Beeinträchtigungen des Teilschutzguts Grundwasser sind 
nicht zu erwarten.  

3.2.6 SCHUTZGUT KLIMA UND LUFT 

Infolge der Versiegelung bisheriger Freiflächen und dem Verlust von Vegetationsstrukturen ist im 
Planbereich ggf. mit einer erhöhten Wärmeabstrahlung und reduzierten Verdunstung/Abküh-
lungswirkung sowie Frischluftentstehung zu rechnen. Entscheidend für den Grad der Auswirkung 
ist dabei insbesondere der zukünftige Versiegelungsgrad. Außerdem kann durch eine geringfü-
gige Verkehrszunahme eine Zunahme von Schadstoffimmissionen durch Abgase entstehen. Zur 
Vermeidung lufthygienischer und bioklimatischer Belastungssituationen im Gebiet ist auf eine 
ausreichende Durchgrünung zu achten.  

Erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut sind infolge der Umsetzung der Planung nicht 
zu erwarten. 

Neben den Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima (zu denen neben dem Wegfall der Ve-
getation auch die Beseitigung der Möglichkeit der Böden, die versiegelt werden, Kohlenstoff zu 
speichern, gehört) ist vor dem Hintergrund des aktuellen UVPG auch die Anfälligkeit des Vorha-
bens in Bezug auf den Klimawandel zu betrachten. Die aktuellen Klimaszenarien deuten darauf 
hin, dass mit dem Klimawandel Wetterveränderungen einhergehen, die u.a. zu einer Zunahme 
von Hitze-/Trockenperioden, Stürmen, Starkregenereignissen sowie Überschwemmungen führen 
können. Das Plangebiet befindet sich nach vorliegendem Kenntnisstand nicht in von Hochwasser 
gefährdeten Bereichen und größere Wassermengen infolge von Starkregenereignissen lassen 
sich voraussichtlich über das im Zuge der Ausführungsplanung entsprechend zu dimensionie-
rende Entwässerungskonzept abfangen und reguliert ableiten. Eine erhöhte Anfälligkeit des Vor-
habens gegenüber den Folgen des Klimawandels ist demzufolge nicht zu erwarten. 

3.2.7 SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Der überplante Landschaftsausschnitt wird sein Erscheinungsbild im Bereich der allgemeinen 
Wohngebiete grundlegend ändern. Statt des geschlossenen Kiefernforsts werden zukünftig 
Wohnhäuser mit Hausgartenbereichen sowie dazugehörende Erschließungsinfrastruktur den 
Großteil der Flächen des Plangebietes prägen. Die Auswirkungen der Bebauung werden nach 
Osten durch den sich anschließenden Waldbestand abgemildert, nach Nordosten entwickelt sich 
auf der bestehenden Ackerfläche zukünftig ein neues Waldgebiet. Im Norden und Süden des 
Plangebietes bestehen bereits mit Einzelhäusern bebaute Gebiete, im Westen des Deepener 
Wegs grenzt eine weitere Waldfläche an.  

Im Zuge des Bebauungsplanes sind Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung zu treffen, 
mit denen eine für die ländliche Situation angemessene Dichte und Höhenentwicklung sicherge-
stellt wird. Erhebliche Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild sind infolge des Vorhabens 
nicht zu erwarten.  
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3.2.8  SCHUTZGUT KULTURELLES ERBE UND SONSTIGE SACHGÜTER 

Über ein Vorkommen von Kulturdenkmalen oder archäologischer Funde und Befunde liegen der-
zeit keine Informationen vor. 

Erhebliche Beeinträchtigungen von ur- oder frühgeschichtlichen Bodenfunden lassen sich im All-
gemeinen durch die Berücksichtigung der Meldepflicht sowie den Hinweis, die Fundstellen nach 
der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz zu sorgen (gemäß § 14 Abs.1 und 2 
NDSchG), vermeiden. 

3.2.9 KUMULIERUNG MIT DEN AUSWIRKUNGEN VON VORHABEN BENACHBARTER PLANGE-

BIETE 

Zurzeit sind keine weiteren Vorhaben bekannt, die zu einer Kumulierung von Auswirkungen füh-
ren können.  
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Durch die Darstellungen der 23. Änderung des FNP wird die im Geltungsbereich liegende Wald-
fläche i.S.d. § 2 NWaldLG in eine andere Nutzungsart überführt (Wohnbaufläche und Grünfläche; 
Flächenumfang von ca. 9.800 m²). Eine Waldumwandlung kann formal jedoch erst auf Ebene des 
Bebauungsplanes stattfinden. 

4.1 ERMITTLUNG UND BEWERTUNG DER WALDFLÄCHEN I.S.D. WALDRECHTS 

Der zu bewertende Waldbereich befindet sich am Nordwestrand der Ortschaft Grauen unmittelbar 
östlich des Deepener Wegs. Auf der im Waldgutachten betrachteten Fläche von 10.335 m² wurde 
ein Kiefernforst (WZK) vorgefunden, der als mäßig wüchsiger, lockerer Bestand mit überwiegend 
geringer Stammqualität verzeichnet wurde (ULMENSTEIN 202133).   

Die Nutzfunktion des Waldbestandes wird mit Wertstufe 2 als durchschnittlich bewertet. Die 
Schutzfunktion wird aufgrund der Bedeutung des Waldes für den Lärm-, Immissions- und Klima-
schutz insgesamt mit der Wertstufe 2 bewertet. Die Wertstufe 2 erhält auch die Erholungsfunk-
tion. Insgesamt wird die Fläche somit hinsichtlich ihrer Wald-Funktionen gem. Ausführungsbe-
stimmungen zum NWaldG. RdErl. d. ML v. 5.11.2016 mit einer Wertigkeit von 2,0 bewertet. (ebd.) 

4.2 NUTZUNGSUMWANDLUNG VON WALDFLÄCHEN UND BESTIMMUNG DES ER-

SATZAUFFORSTUNGSBEDARFS 

Der erforderliche Flächenumfang der Ersatzaufforstung wurde gemäß den Ausführungsbestim-
mungen zum NWaldLG, RdErl. d. ML v. 5.11.2016 (Nds. MBl. S. 1094) bestimmt. Basierend auf 
dem im forstlichen Gutachten (ULMENSTEIN 2021, Anlage II) ermittelten Kompensationsfaktor von 
1,3 ergibt sich für die durch die tatsächliche Umwandlung der im Rahmen der vorliegenden Pla-
nung betroffenen Waldfläche, von rd. 9.800 m², ein Ersatzaufforstungsbedarf von insgesamt 
12.740 m². 

4.3 ERSATZMAßNAHMEN FÜR DIE WALDUMWANDLUNG 

Der durch den BP hervorgerufene Ersatzaufforstungsbedarf von 12.740 m² wird auf den Flurstü-
cken 65/2 und 290/44, der Flur 1 in der Gemarkung Grauen vorgesehen.  
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Naturschutzrechtliche Belange in der Bauleitplanung sind in § 18 BNatSchG (Verhältnis zum Bau-
recht) geregelt. Danach sind bei der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen, bei denen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, über die Vermeidung, den Ausgleich und den 
Ersatz nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden.  

In § 1a BauGB (Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) ist der Bezug zur Eingriffsregelung 
(§§ 13ff BNatSchG) hergestellt. 

5.1 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR VERMINDERUNG ERHEBLICHER 

BEEINTRÄCHTIGUNGEN FÜR NATUR UND LANDSCHAFT 

Entsprechend den Vorgaben des § 13 BNatSchG sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden. 

Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen für die Schutzgüter gem. Eingriffsregelung / Ar-
tenschutz sind nachfolgend Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen aufgeführt, die in die pla-
nerischen Überlegungen für das Gebiet einfließen. Die Maßnahmen sind auf der nachfolgenden 
Planungsebene (Bebauungsplan) zu konkretisieren, ggf. zu ergänzen und entsprechend festzu-
setzen. Maßnahmen, die insbesondere der Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte dienen, 

Art  

 Zum Schutz von gehölzbrütenden Vogel- und Fledermausarten ist die Rodung von Ge-
hölzen in der Zeit vom 30. September bis 1. März durchzuführen (§ 39. Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG) (V Art). 

 Zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden 
sind die Eingriffe auf ein für das Vorhaben erforderliche Mindestmaß zu reduzieren. Wei-
terhin sind der Schutz des Oberbodens (§ 202 BauGB) sowie bei Erdarbeiten die ATV 
DIN 18300 bzw. 18320 und DIN 18915 zu beachten (V). 

5.2 EINGRIFFSERMITTLUNG UND BESTIMMUNG DES KOMPENSATIONSBEDARFS 

Im Zuge der Umsetzung der Planung sind erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung zu erwarten. Die vorhabenbedingten Beeinträchtigungen be-
treffen dabei überwiegend Waldbiotope. Die Auswirkungen (Versiegelung und Überbauung von 
Boden, Biotop- und Habitatverluste) sind auf der nachfolgenden Planungsebene (Bebauungspla-
nung) konkret zu ermitteln und zu quantifizieren. 

Mit artenschutzrechtlich relevanten Sachverhalten gem. § 44 BNatSchG ist voraussichtlich nicht 
zu rechnen.  

Ein konkreter Eingriffsumfang kann auf Ebene der Flächennutzungsplanung nicht ermittelt wer-
den. Der endgültige Biotopwert von neu anzulegenden Strukturen (wie z.B. Grünflächen und Ge-
hölzstrukturen), der anzusetzende Versiegelungsgrad innerhalb der Wohnbauflächen sowie Fest-
setzungen zum Erhalt bestehender Biotopstrukturen ergeben sich erst aus den Regelungen / 
Festsetzungen des Bebauungsplans. Auf Ebene der Flächennutzungsplanung kann nur eine 
überschlägige Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgen.  
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Durch die Planung werden Biotope (insbesondere Waldbestände) in einem Umfang von rd. 1,2 ha 
überplant, die im Rahmen der Eingriffsregelung auszugleichen bzw. zu ersetzen sind.  

5.3 MAßNAHMEN ZUM AUSGLEICH UND ERSATZ DER ERHEBLICHEN BEEIN-

TRÄCHTIGUNGEN 

Die erforderlichen Maßnahmen zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen infolge der 
Umsetzung des Vorhabens lassen sich erst auf Ebene des nachgeordneten Bebauungsplanver-
fahrens konkret ermitteln, da diese von den im Bebauungsplan vorgegebenen Rahmenbedingun-
gen (insbesondere festgesetzte Nutzungsarten mit ihrem jeweiligen Ausnutzungsgrad etc.) und 
damit dem tatsächlichen Eingriff abhängen. An dieser Stelle wird daher auf den Umweltbericht 

esen, in dem die konkreten Erfordernisse ein-
schließlich Art und Umfang der Maßnahmen bestimmt bzw. festgesetzt werden.   

Auf Ebene des Flächennutzungsplans und dem bisher vorliegenden Kenntnisstand können vorab 
Maßnahmen die im Rahmen der Eingriffsregelung sowie im Rahmen der Waldumwandlung 
(§ 8NWaldLG) erforderlich werden in Aussicht gestellt werden. Es handelt sich dabei, der Pla-
nungsebene (FNP) entsprechend, um eine vorläufige, grobmaßstäbliche Einschätzung.

Boden, Biotope: 

 Ein Ausgleichserfordernis im Sinne der Eingriffsregelung für die Überbauung und Versie-
gelung von Boden sowie den Verlust von Biotoptypen / Vegetationsstrukturen gem. NST 
(2013) ist auf einer geeigneten Fläche durch die Entwicklung naturschutzfachlich hoch-
wertiger Strukturen (Neuentwicklung Wald) zu erbringen. Der Ausgleich in Form einer 
naturschutzrechtlichen Aufforstung erfolgt unmittelbar im Nordosten des Plangebietes auf 
der Fläche für Maßnahmen für Natur und Landschaft.  

Brutvögel und Fledermäuse 

 Der Verlust von (potenziellen) Bruthabitaten von Brutvögeln und Fledermäusen sowie 
von einem Jagdgebiet hoher Bedeutung für Fledermäuse ist im Rahmen der Eingriffsre-
gelung durch eine Neuentwicklung von Wald an geeigneter Stelle auszugleichen (Fläche 
für Maßnahmen für Natur und Landschaft, s.o.).  

Waldumwandlung: 

 Der formal erst durch den BP hervorgerufene Ersatzaufforstungsbedarf von voraussicht-
lich 12.740 m² ist an geeigneter Stelle wieder aufzuforsten. Hierzu steht die im Osten des 
Plangebietes ausgewiesene Fläche für Wald sowie ein Teil des Flurstücks 290/44, Flur 1 
der Gemarkung Grauen zur Verfügung.  

 
 



23. Änderung des  FNP (Entwurf )  

Umwel tber icht  Weitere  Angaben zur  Umweltprü fung  

 

 S e i t e  3 1  

 

6.1 IN BETRACHT KOMMENDE ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

Die Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten hat das Ziel festzustellen, ob die Planungsziele 
alternativ an einem anderen Standort umgesetzt werden könnten, der zu weniger beeinträchti-
genden bzw. günstigeren Auswirkungen auf die Umweltfaktoren führen würde. In diesem Fall 
wären die Alternativen im Einzelnen zu erörtern und zu prüfen. 

Planungsalternativen wurden im Rahmen der Vorbereitung der sich in Aufstellung befindlichen 
23. Änderung des Flächennutzungsplanes innerhalb des Siedlungsbereiches untersucht. Im Er-
gebnis wurde festgestellt, dass potenzielle Freiflächen im Siedlungsbereich Grauen nicht zur Ver-
fügung stehen. Aufgrund des örtlichen Erfordernisses zur Ausweisung von Bauland (Eigenent-
wicklung) scheidet auch eine Ausweisung an einem anderen Standort im Gemeindegebiet aus. 
Für weitergehende Ausführungen wird auf das Kapitel 4 der Begründung verwiesen.  

6.2 ANGEWENDETE UNTERSUCHUNGSMETHODEN UND HINWEISE AUF SCHWIE-

RIGKEITEN UND KENNTNISLÜCKEN 

Der Aufbau des Umweltberichtes entspricht den Anforderungen der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB. 

Die Ausführungen im vorliegenden Umweltbericht beruhen auf den aktuell für das Plangebiet 
vorliegenden Daten zu den Schutzgütern und den vorläufigen Angaben aus der Planzeichnung, 
und der Begründung zur 23. Änderung des FNP der Gemeinde Neuenkirchen. Für die Ermittlung 
der Bestandssituation der Schutzgüter wurden vorhandene Daten diverser Geoportale (u.a. Um-
weltkartenserver Niedersachsen, NIBIS Kartenserver) abgefragt sowie vorhandene Fachpläne 
(LROP, RROP, LRP und Bauleitpläne) ausgewertet. Für die Darstellung der floristischen und 
faunistischen Belange wurden zudem die im Gebiet durchgeführten Kartierungen zu Biotoptypen, 
Brutvögeln und Fledermäusen (ABIA 2021) herangezogen. 

Die Bearbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§§ 13-15 BNatSchG) und Ermitt-
lung des vorläufigen Kompensationsbedarfs erfolgte nach dem Ansatz des NIEDERSÄCHSISCHEN 

STÄDTETAGS (2013)  einem in der fachlichen Praxis allgemein anerkannten und verbreiteten Bi-
lanzierungsmodell. Die Bestimmung des Aufforstungsbedarfes für die Waldumwandlung erfolgte 
gem. den Ausführungsbestimmungen zum NWaldLG. 

Wesentliche Lücken bei der Umweltprüfung oder fehlende Kenntnisse, die keine abschließende 
Beurteilung des Vorhabens ermöglichen würden, liegen nach derzeitigem Wissensstand nicht 
vor. Bei der Erstellung des Umweltberichtes ergaben sich keine besonderen Schwierigkeiten. 

6.3 GEPLANTE MAßNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG ERHEBLICHER UMWELTAUS-

WIRKUNGEN (MONITORING) 

Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden rkungen, die auf 
Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nach-
teilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur 
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Abhilfe zu ergreifen; Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Darstellungen 
oder Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 

 

Im Zuge der Umsetzung der Planinhalte sind von der Gemeinde Neuenkirchen in angemessenen 
zeitlichen Abständen die umweltrelevanten Entwicklungen einschließlich der Umsetzung der 
Kompensationsmaßnahmen zu beobachten und auf Plankonformität zu prüfen. Hierzu zählt ins-
besondere die Einhaltung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen bei der Baudurchführung 
wie Bauzeitenregelung, Schutz des Bodens, etc. Zudem ist sicherzustellen, dass die festgesetz-
ten Kompensationsmaßnahmen umgesetzt werden. 
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Mit der vorliegenden 23. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Neuenkirchen sol-
len auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes entlang des Deepener Wegs im Ortsteil Grau-
en (s. Abbildung 1) geschaffen werden. 

Das Plangebiet besteht aus einem Bereich, der insbesondere für die Erschließung und Entwick-
lung einer Wohnbaufläche vorbereitet werden soll. Die Planzeichnung setzt außerdem eine Grün-

einem angrenzenden Waldbereich fest. Im Nordosten des Plangebietes wird weiterhin eine Flä-
che für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft sowie im Osten daran angrenzend eine Fläche für Wald dargestellt (s. Abbildung 2). Beide 
Flächen werden im Rahmen der Umsetzung des parallel aufgestellten BP Nr. 3 aufgeforstet. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans umfasst insgesamt eine Fläche von rd. 2,3 ha und 
schließt sich im Südwesten an die Straßenverkehrsfläche des Deepener Wegs an. Im Südosten 
sowie im Nordwesten grenzen bereits mit Einzelhäusern bebaute Gebiete / landwirtschaftlich ge-
nutzte Gebäude an. Im Osten sowie auch im Westen des Plangebietes bestehen Waldflächen. 
Das Gebiet, in dem das allgemeine Wohngebiet sowie die private Grünfläche vorgesehen sind, 
befindet sich in forstwirtschaftlicher Nutzung und ist geprägt von einem geschlossenen Gehölz-
bestand. Auf den restlichen Flächen besteht eine intensiv genutzte Ackerfläche. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind die Flächen im Eingriffsbereich und dem unmittelbaren Um-
feld von allgemeiner bis besonderer (hoher) Bedeutung. Der Gehölzbestand im Plangebiet stellt 
Biotop-/ und Habitatstrukturen für Brutvogelarten der Gehölze sowie ein Nahrungshabitat von 
hoher Bedeutung für Fledermäuse dar und trägt maßgeblich zur allgemeinen Frisch- und Kaltluft-
bildung im Gebiet bei. Die natürlichen Bodenfunktionen und wasserhaushaltlichen Funktionen 
sind im Plangebiet aufgrund der forstwirtschaftlichen und in Teilen intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzungen bereits anthropogen überprägt. Böden besonderer Bedeutung kommen im Plangebiet 
nicht vor. Hinweise auf Altlasten oder Altablagerungen bestehen ebenfalls nicht. Vorbelastungen 
für das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit können in sehr gerin-
gem Umfang potenziell durch Emissionen vom Straßenverkehr auf dem Deepener Weg und dem 
angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb bestehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen 
keine Informationen über das Vorhandensein von Kulturdenkmalen im Plangebiet vor.  

Räumliche Standortalternativen für eine Ausweisung von Bauland an einem anderen Standort im 
Gemeindegebiet wurden überprüft und bestehen aus Sicht der Gemeinde Neuenkirchen nicht.  

Naturschutzrechtliche Belange in der Bauleitplanung sind in § 18 BNatSchG (Verhältnis zum Bau-
recht) geregelt. In § 1a BauGB (Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) ist der Bezug zur 
Eingriffsregelung hergestellt. Die naturschutzrechtlichen Vorgaben (§§ 13-15 BNatSchG - Ein-
griffsregelung) verpflichten den Verursacher eines Eingriffs unvermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege auszu-
gleichen oder zu ersetzen. Zudem sind die Belange des Besonderen Artenschutzes (Zugriffsver-
bote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG) mit zu berücksichtigen. 
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Mit der Umsetzung der Planung ist eine Veränderung der bestehenden Gestalt und Nutzung der 
Flächen zu erwarten, die umwelt- und eingriffsrelevant im Sinne des Naturschutzrechts ist, da 
erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft bzw. einzelner Schutzgüter entstehen.  

Durch die Planung werden Biotope (insbesondere Waldbestände) in einem Umfang von rd. 1,2 ha 
überplant, die im Rahmen der Eingriffsregelung auszugleichen bzw. zu ersetzen sind. Aus arten-
schutzrechtlicher Sicht (i.S.d. § 44 BNatSchG) kommt es im Zuge der Planung voraussichtlich zu 
keinen artenschutzrechtlich relevanten Verlusten. Infolge der vorhabenbedingten Waldumwand-
lung, die formal erst auf Ebene des Bebauungsplanes stattfindet, ergibt sich zudem ein wald-
rechtlicher Kompensationsbedarf von voraussichtlich rd. 12.740 m² Ersatzaufforstung.  

Die konkrete Beurteilung der Auswirkungen auf die Umwelt und damit auch die abschließende 
Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und des Artenschutzes, einschließlich 
der Bestimmung erforderlicher Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen, lässt sich erst auf 
der nachfolgenden Planungsebene des Bebauungsplans (BP) ermitteln. Der BP macht konkrete 
Angaben/Festsetzungen zum Ausnutzungsgrad der Flächen, zu vorgesehenen Pflanzmaßnah-
men im Plangebiet, etc. Auf Ebene des FNP kann somit nur eine überschlägige Einschätzung 
des Kompensationsbedarfs erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass für die Umsetzung der Pla-
nung Kompensationsmaßnahmen gem. NST (2013) erforderlich sind.  

Aus umweltfachlicher Sicht wird in Hinblick auf den derzeitigen Wissensstand zusammenfassend 
davon ausgegangen, dass sich sämtliche durch das Vorhaben zu erwartenden Eingriffsfolgen, 
die sich aus den gesetzlichen Anforderungen des BNatSchG ergeben, im weiteren Planungsver-
fahren durch die Berücksichtigung von Vermeidungs-, Verminderungs- und Kompensationsmaß-
nahmen bewältigen lassen. 

 



23. Änderung des  FNP (Entwurf )  

Umwel tber icht  Quel lenverzeichnis  

 

 S e i t e  3 5  

 

ARBEITSGEMEINSCHAFT BIOTOP- UND ARTENSCHUTZ GBR (ABIA) (2021): Gutachten zu Brutvögeln 
und Fledermäusen am Deepener Weg in Grauen (Gemeinde Neuenkirchen). Dezember 2021  
Neustadt. 

BLESSING, M. & SCHARMER, E. (2013): Der Artenschutz im Bebauungsplanverfahren, 2. aktuali-
sierte Auflage, Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, 138 S. 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ, BAU UND REAKTORSICHERHEIT (2016): Klima-
schutzplan 2050. Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung. Stand: No-
vember 2016. 

BUNDESREGIERUNG DEUTSCHLAND (2016): Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Neuauflage 2016. 
Stand: 1. Oktober 2016, Kabinettsbeschluss vom 11. Januar 2017. 

DRACHENFELS, O. V. (2021): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer 
Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang I 
der FFH-RL, Stand März 2021. Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs., Heft A/4 1 336, Han-
nover. 

GEMEINDE NEUENKIRCHEN (2022): Das Neuenkirchen  Geschichtlicher Überblick unserer Ge-
meinde: https://www.dasneuenkirchen.de/de/rathaus-und-politik/rathaus/geschichte/ - abgerufen 
am 24.05.2022. 

LANDESREGIERUNG NIEDERSACHSEN (2022): Verordnung zur Änderung der Verordnung über das 
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LRP-VO) in der Fassung vom 07. September 
2022. 

LANDKREIS HEIDEKREIS (Hrsg.) (2013): Landschaftsrahmenplan Heidekreis. 

LANDKREIS HEIDEKREIS (Hrsg.) (2015): Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis 
Heidekreis. Entwurf 2015 (Stand: September 2015). 

LBEG  LANDESAMT FÜR BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE (Hrsg.) (2017): Flächenverbrauch und 
Bodenversiegelung in Niedersachsen. Geoberichte 24, Hannover 2017. 

LBEG - LANDESAMT FÜR BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE (Hrsg.): NIBIS Kartenserver (Nieder-
sächsisches Bodeninformationssystem), verschiedene Themen abgerufen. 

MOSIMANN, T., FREY, T. & TRUTE P. (1999): Schutzgut Klima/Luft in der Landschaftsplanung. In-
form.d. Naturschutz Niedersachs., 19. Jg. Nr. 4, S. 201-276. 

NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, BAUEN UND KLIMASCHUTZ (2018): 
Klimapolitik in Niedersachsen. Artikel vom 12.12.2018, https://www.umwelt.niedersach-
sen.de/umweltbericht/klima/szenarien_einzelner_regionen/klimapolitik-in-niedersachsen-
88602.html, aufgerufen am 30.07.2019. 

NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, BAUEN UND KLIMASCHUTZ (2018): Flä-
chenverbrauch und Versiegelung. Artikel vom 12.12.2018, https://www.umwelt.niedersach-
sen.de/umweltbericht/boden/versiegelung/versiegelung-88818.html, abgerufen am 14.01.2020. 



23. Änderung des  FNP (Entwurf )  

Umwel tber icht  Quel lenverzeichnis  

 

S e i t e  3 6  

NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, BAUEN UND KLIMASCHUTZ (Hrsg.): Um-
weltkartenserver Niedersachsen, verschiedene Themen abgerufen. 

NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG (Hrsg.) (2013): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung. 9. völlig überarb. Aufl., Hannover, 82. S. 

THEUNERT, R. (2008A): Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten 
Arten  Schutz, Gefährdung, Lebensräume, Bestand, Verbreitung  (Stand 1. November 2008) 
(Aktualisierte Fassung 1. Januar 2015), Teil A: Wirbeltiere, Pflanzen und Pilze.  Informations-
dienst Naturschutz Niedersachsen 28, Nr. 3 (3/08): 69-141.  

THEUNERT, R. (2008B): Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten 
Arten  Schutz, Gefährdung, Lebensräume, Bestand, Verbreitung  (Stand 1. November 2008) 
(Aktualisierte Fassung 1. Januar 2015), Teil B: Wirbellose Tiere.  Informationsdienst Naturschutz 
Niedersachsen 28, Nr. 4 (4/08): 153-210. 

ULMENSTEIN R., Frhr. v. (2021): Gutachten zur Bewertung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunk-
tion einer Waldfläche gem. Ausführungsbestimmungen zum NWaldLG. RdErl. d. Ml. V. 5.11.2016 
zur Ermittlung des Kompensationsfaktors - Grauen. 6 S., Stellichte, 10.03.2021. 

UVP-GESELLSCHAFT (2016): Stellungnahme der UVP-Gesellschaft e.V. zum Entwurf des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit für ein Gesetz zur Modernisie-
rung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung. In: UVP-report 30 (4): 222-233 / 2016. 

 





23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenkirchen (Wohnbauland Grauen) 
- Begründung und Umweltbericht - 

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31675 Bückeburg 







23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenkirchen (Wohnbauland Grauen) 
- Begründung und Umweltbericht - 

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31675 Bückeburg 



23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenkirchen (Wohnbauland Grauen) 
- Begründung und Umweltbericht - 

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31675 Bückeburg 



23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenkirchen (Wohnbauland Grauen) 
- Begründung und Umweltbericht - 

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31675 Bückeburg 



23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuenkirchen (Wohnbauland Grauen) 
- Begründung und Umweltbericht - 

Planungsbüro Reinold, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31675 Bückeburg 


